
Beschluss:  
 
 
1. Der Stadtrat beschließt den Neubau der Voßstraße von der Anbindung Knoten 

Franckestraße einschließlich des grundhaften Ausbaus des Knotens Philipp–Müller– 
Straße/Südstraße. Die Entwurfsplanung und die Umsetzung der Maßnahme in den 
Haushaltsjahren 2005 und 2006 werden bestätigt. 

2. Für den auszubauenden Abschnitt der Philipp–Müller–Straße vom Beginn des 
Kurvenradius der Einmündung Kurt–Eisner–Straße bis zum Beginn des Kurvenradius 
der Einmündung untere Voßstraße wird eine Abschnittsbildung im Sinne des § 3 der 
Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Halle (Saale) vom 29.12.2000 beschlossen. 

3. Der Stadtrat bestätigt die Unabweisbarkeit der Maßnahme. Die Stadtverwaltung wird 
beauftragt, beim Landesverwaltungsamt die Genehmigung für den Neubeginn der 
Maßnahme (vorzeitiger Maßnahmebeginn) zu erwirken. 

4.   Der planfestgestellte Parkplatz östlich der Voßstraße ist zur Verringerung  
      des hohen Parkdruckes erforderlich und wird mit reduziertem Aufwand hergestellt. 
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